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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 über die 
Ermächtigung zum Ausschluss des Andienungsrechts und des 
Bezugsrechts bei Erwerb und Verwendung eigener Aktien gemäß § 
71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG 

Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 6. Februar 2029 eigene 
Aktien in einem Umfang von bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls dieser 
Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der 
Gesellschaft zu erwerben. Dabei dürfen auf die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen 
mit anderen Aktien der Gesellschaft, die die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr 
gemäß §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweiligen Grundkapitals 
entfallen.  

Ausschluss des Andienungsrechts 

Der Erwerb kann über die Börse oder mittels eines öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen. 

Wenn bei einem öffentlichen Kaufangebot bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten die Anzahl der zum Kauf angedienten bzw. angebotenen Aktien das vorhandene 
Rückkaufvolumen überschreitet, erfolgt der Erwerb bzw. die Annahme unter insoweit partiellem Ausschluss 
eines Andienungsrechts der Aktionäre im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien. Eine bevorrechtigte 
Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien je Aktionär kann unter 
insoweit partiellem Ausschluss des Andienungsrechts der übrigen Aktionäre vorgesehen werden. Zudem kann 
eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung von Aktienbruchteilen vorgesehen werden. 

Der hiermit einhergehende partielle Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts der Aktionäre dient der 
Erleichterung der technischen Abwicklung und soll gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden 
Quoten und kleine Restbestände vermeiden, weshalb er durch das Gesellschaftsinteresse sachlich 
gerechtfertigt ist. Da der partielle Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts der Aktionäre nur geringe 
Auswirkungen auf die Rechte der Aktionäre hat, erscheint er in Ansehung der verfolgten Zwecke als 
angemessen. 

Ausschluss des Bezugsrechts 

Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, die erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, 
wenn sie gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Durchschnitt (arithmetisches Mittel) der 
Schlusskurse der Aktie im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse an den letzten drei Handelstagen vor der Verpflichtung zur Veräußerung um nicht mehr als 5 
% unterschreitet. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene eigene Aktien ist insoweit ausgeschlossen.  
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Die Summe, der unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußerten, eigenen Aktien darf insgesamt 10 % des 
Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder bezogen auf das Grundkapital zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch bezogen auf den Zeitpunkt ihrer Ausübung. 

Mit dieser Ermächtigung soll von der Möglichkeit des sog. erleichterten Bezugsrechtsausschlusses 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG Gebrauch gemacht werden. Die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gesetzlich 
vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Gesellschaft in die Lage, sich aufgrund 
der jeweiligen Börsenverfassung bietende Möglichkeiten schnell und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen. 
Dadurch wird eine bestmögliche Stärkung der Eigenmittel im Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre 
erreicht. Durch den Verzicht auf die zeit- und kostenaufwändige Abwicklung des Bezugsrechts kann ein etwaig 
bestehender Eigenkapitalbedarf zeitnah gedeckt werden. Zusätzlich können neue Aktionärsgruppen im In- und 
Ausland eingeworben werden. Diese Möglichkeit ist für die Gesellschaft auch deshalb von Bedeutung, weil sie 
in ihren Märkten Marktchancen schnell und flexibel nutzen und einen dadurch entstehenden Kapitalbedarf 
gegebenenfalls auch sehr kurzfristig decken können muss. Die Ermächtigung ist gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG jedoch begrenzt auf einen Höchstbetrag von bis zu 10 Prozent des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
dieser Ermächtigung und – falls dieser Wert niedriger ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser 
Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals.  

Die Ermächtigung gilt zudem mit der Maßgabe, dass der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der 
bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 
Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet. Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien wird sich daher am 
Börsenpreis der schon börsennotierten Aktien orientieren und den maßgeblichen Börsenpreis nicht wesentlich 
(in der Regel nicht um mehr als 3 Prozent, keinesfalls um mehr als 5 Prozent) unterschreiten, so dass eine 
nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung der Aktionäre nicht zu befürchten ist. 

Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten von Inhabern von Schuldverschreibungen 

Darüber hinaus soll die Verwaltung das Bezugsrecht ausschließen können, soweit dies erforderlich ist, um den 
Inhabern oder Gläubigern von mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. Options- oder Wandlungspflichten 
verbundenen Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren 
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem 
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Options- bzw. Wandlungsrechte oder nach Erfüllung 
von Options- bzw. Wandlungspflichten als Aktionär zustehen würde. 

Entsprechende Anleihebedingungen werden nicht selten zur erleichterten Platzierung von 
Schuldverschreibungen am Kapitalmarkt als Verwässerungsschutz der Inhaber bzw. Gläubiger der 
Schuldverschreibungen vorgesehen.  

Die Einräumung eines Bezugsrechts auf neue Aktien, wie es Aktionären zusteht, an Inhaber bzw. Gläubiger 
vorgenannter Schuldverschreibungen tritt dann an die Stelle einer anderenfalls vorzusehenden Ermäßigung 
des Options- bzw. Wandlungspreises. Die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen werden dann so 
gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Um die genannten Schuldverschreibungen mit einem solchen 
Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien 
gegebenenfalls ausgeschlossen werden können. Dies hat den Vorteil, dass die Gesellschaft – im Gegensatz zu 
einem Verwässerungsschutz durch Reduktion des Options- bzw. Wandlungspreises – einen höheren 
Ausgabebetrag für die bei der Optionsausübung bzw. Wandlung auszugebenden Aktien erzielen kann. 
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Übergreifende Beschränkung aller bestehenden Bezugsrechtsausschlüsse 

Für diese beantragten Ermächtigung gilt insgesamt mit Bezug auf bereits bestehende Ermächtigungen die 
Begrenzung, dass die Ausgabe neuer Aktien bzw. die Begründung von Wandlungs- und/oder Optionsrechten 
bzw. -pflichten nur zulässig ist, soweit insgesamt rechnerisch maximal neue Aktien in Höhe von bis zu 
insgesamt 10 % des Grundkapitals ausgegeben werden bzw. Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. -
pflichten auf Aktien in diesem Umfang unter Bezugsrechtsausschluss begründet werden. Es soll also eine 
Zusammenrechnung aller Ausnutzungen der vorgenannten Ermächtigungen erfolgen, wobei die 
Einzelermächtigungen unter Bezugsrechtsausschluss in der Spitze nur bis zu 10 % des Grundkapitals genutzt 
werden können. Maßgeblich für die Bemessung dieser Grenze ist das Grundkapital der Gesellschaft zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigungen oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt ihrer 
Ausübung. Hierdurch werden die Aktionäre insgesamt vor einer übermäßigen Verwässerung geschützt, die 
über die Volumen-Grenze des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG hinausgehen würde und nach der gesetzgeberischen 
Wertung in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG möglicherweise nicht über einen Nachkauf über die Börse kompensiert 
werden könnte und deshalb als solche gesetzlich privilegiert ist. 

  

Abschließende zusammenfassende Beurteilung durch den Vorstand zu den vorstehend beschriebenen 
Bezugsrechtsausschlüssen 

Die vorgeschlagene und vorstehend erläuterte Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts dient nach 
Ansicht des Vorstands unter Würdigung aller Umstände bei gebotener abstrakter Beurteilung aus heutiger 
Sicht legitimen Zwecken des Gesellschaftsinteresses und erscheint zu deren Erreichung geeignet und 
erforderlich. Die Möglichkeiten zum Bezugsrechtsausschluss sind auch verhältnismäßig in Ansehung der 
Aktionärsinteressen, da sie einerseits das Interesse der Gesellschaft am Ausschluss des Bezugsrechts in den 
genannten Fällen und andererseits die Interessen der Aktionäre angemessen berücksichtigen.  
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Dies erscheint vorliegend auch deshalb in besonderer Weise gewährleistet, als dass die Möglichkeit zum 
Bezugsrechtsausschluss kumuliert über alle Ermächtigungen auf maximal 10 % des Grundkapitals beschränkt 
ist und damit nicht weiter reicht, als es die gesetzliche Privilegierung in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG als Maßstab 
selbst zum Ausdruck bringt. 

Konkrete Pläne für das Ausnutzen der Ermächtigungen bestehen derzeit nicht.  

Die Ausnutzung der erbetenen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts wird der Vorstand nur dann 
beschließen, wenn ihm dies im konkreten Fall zur Erreichung eines legitimen Ziels im Gesellschaftsinteresse 
geeignet, erforderlich und in Ansehung der beeinträchtigten Aktionärsinteressen auch verhältnismäßig 
erscheint. Der Vorstand wird in den Fällen eines erleichterten Bezugsrechtsausschlusses gem. § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG auch jeweils berücksichtigen, unter welchen Bedingungen ein Nachkauf über die Börse für die 
Aktionäre tatsächlich möglich ist.  

Nur wenn die erforderlichen Voraussetzungen vorliegen, wird der Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilen.  

Der Vorstand wird der auf die Ausnutzung der jeweiligen Ermächtigung folgenden Hauptversammlung 
hierüber berichten. 

Germering, im Dezember 2023 

Der Vorstand der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft 

 

 

  


